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Anordnung
über die Finanzberichterstattung der Betriebe der 
Kommunalwirtschaft, der Kreislichtspielbetriebe 

und der sonstigen Betriebe auf dem Gebiete 
der Kultur.

Vom 19. Juni 1956

§ 1
Geltungsbereich 

Diese Anordnung hat Gültigkeit für alle Betriebe 
der Kommunalwirtschaft (Einzelplan 37 Kap. 400 bis 
429, Einzelplan 22 Kap. 403 und 404), für die Kreislicht
spielbetriebe (Einzelplan 30 Kap. 661) und für die son
stigen Betriebe auf dem Gebiete der Kultur (Einzel
plan 30 Kap. 663).

§ 2
Aufstellung, Zusammenfassung und Einreichung der 

Finanzberichte
(1) Betriebe:
a) Der Finanzbericht Kommunalwirtschaft (FB/KoW) 

ist von den Betrieben auf Grund der Buchführungs
unterlagen mit dem Teil I und II monatlich und 
mit den Teilen III bis VI halbjährlich aufzustel
len. Der Teil II ist nur von den Betrieben auszu
füllen, die keine Produktions- und Dienstleistungs
abgaben abführen. Für Betriebe, die eine Produk
tions- oder Dienstleistungsabgabe abführen, ge
langen besondere Abrechnungsbogen des Refe
rates Wirtschaft der Abteilung Finanzen der Räte 
der Kreise oder der Städte zur Ausgabe.

b) Im Teil I des Finanzberichtes sind die Positionen 
1 a bis c sowie 3 f nur für das Kapitel 400 und die 
Positionen 1 d sowie 3 g nur für das Kapitel 661 
halbjährlich auszufüllen. In die Spalte 3 — Staat

liche Aufgaben — werden ab 30. Juni die anläß
lich des Planrücklaufes ausgewiesenen Zahlen 
eingesetzt.

c) Der Umlaufmittelnachweis E 284 für die Betriebe, 
die einen Richtsatzplankredit in Anspruch neh
men, ist nach besonderen Bestimmungen der Deut
schen Notenbank anzufertigen. Diese Vordrucke 
reichen außerdem zum 30. Juni und 31. Dezember 
die Betriebe ein, von denen Umlaufmittel, aber 
keine Richtsatzplankredite in Anspruch genom
men werden. Der Nachweis ist mit dem Finanz
bericht zum 30. Juni und 31. Dezember der Fach
abteilung des Rates der Gemeinde oder der Stadt 
und der Fachabteilung des Rates des Kreises ein
zureichen.

(2) örtliche Organe:
Von den Fachabteilungen der Räte der Kreise sind 

die Berichte der Betriebe nach Abschluß eines jeden 
Quartals zusammenzufassen (ohne Teil II). Für das 
I. und III. Quartal wird die Zusammenfassung nach 
den Bereichen

örtliche Wohnungen Kap. 400
Städtischer Nahverkehr „ 403/404
örtliche Wasserwirtschaft „ 407
Sonstige Betriebe der KoW „ 410/429
Lichtspieltheater „ 661

vorgenommen. Die Berichte für das Kapitel 663 — Zir
kus — werden durch die Fachabteilung im Original 
weitergeleitet. Für das II. und IV. Quartal erfolgt die 
Zusammenfassung nach den Kapiteln der Direktive 
für die Aufstellung des Staatshaushaltsplanes 1956. 
Dabei ist auch der von den Betrieben (Betriebe mit und 
ohne Richtsatzplankredit) eingereichte Umlaufmittel- 
nadiweis E 284 — nur zur Weiterleitung an den Rat 
des Bezirkes und durch diesen an das Ministerium der 
Finanzen — mit zusammenzufassen.
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